
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am26.10.2010 gemäß S 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. S 41 Abs 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen, den planfeststellungsersetzenden Bebauungs-
plan Nr. l l /G 21 ,,stadtbahn zum Campus Nord" - Stadtbezirk Dornberg - für das Gebiet
der Stadtbahntrasse nördl ich Hof Hal lau, südl ich des Babenhauser Baches, durch das Cam-
pusgelände südl ich des Moduls SO 2 und nördl ich der Module SO 3 inkl .  Trasse für den
Ausbau der Dürerstraße, Wittebreite / Dürerstraße, Knotenpunkt Dürerstraße / Schlosshof-
straße und Ausbau der Schlosshofstraße bis nördlich der Altdorferstraße aufzustellen und
den Flächennutzungsplan im Paral le lverfahren gemäß S 8 Abs.3 BaUGB zu ändern (215.
Anderung ,,stadtbahntrasse Lohmannshof bis Dürerstraße"). Weiterhin hat der Ausschuss
besch lossen, d ie frü hzeitig e Öffentl i  ch keitsbetei I ig u ng d u rchzufü h ren.

Die Beschlüsse werden hiermit gemäß SS 2 Abs. 1 und 1 Abs. 8 BaUGB öffentl ich be-
kannt gemacht.



-2 -

ln den vorstehenden Planausschnitten sind der Geltungsbereich des planfeststellungserset-
zenden Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanänderung durch jewei ls eine durch-
gehende Linie kennt l ich gemacht.  Für die genauen Grenzen sind die Eintragungen in den
Plänen des Bauamtes verbindl ich.

Die frühzeitige Öffentl ichkeitsbeteil igung zu den Bauleitplänen wird wie folgt durchgeführt:

1. Die Unterlagen über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nebst voraussichtl i-
cher Auswirkungen können

vom 10. bis einschl ießl ich 14. Januar 2011

in der Bauberatung des Bauamtes der Stadt Bielefeld, August-Bebel-Straße 92, 33602
Bielefeld (Erdgeschoss) montags bis mittwochs von 8.30 bis 17.00 Uhr, donnerstags von
8.30 bis 18.00 Uhr,  f rei tags von 8.30 bis 14.00 Uhr eingesehen werden. Nachricht l ich
können die Unter lagen auch im Internet unter www.bielefeld.de in der Rubrik, ,Planen
Bauen Wohnen" eingesehen werden.
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2. Die öffentl iche Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger zu der Planung - Gelegenheit
zur Außerung und Erörterung - erfolgt am

Dienstag, 18. Januar 2011, 18.00 Uhr
im Foyer der Grundschule Babenhausen
Babenhauser Straße 155, 33619 Bielefeld.

Die Verwaltung wird bei diesem Unterrichtungs- und Erörterungstermin die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planungen nebst voraussichtl icher Auswirkungen erläutern und zu
Gegenvorstellungen und Anfragen Stellung nehmen.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Unterlagen einzusehen und
an dem vorgenannten Termin tei lzunehmen.

Bielefeld, den Ü l. uiu;i ' Zü10
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Clausen
Oberbürgermeister


